
Strafjustiz und der Überfüllung der Strafvoll
zugsanstalten wurde eine andere „neue Strate
gie“ im Zusammenhang mit der Suche nach 
und dem Praktizieren von „Alternativen zur 
strafverurteilenden Konfliktserledigung“ ent
wickelt.144 Bekannt wurde sie unter dem Namen 
„Diversion“ (in wörtlicher Übersetzung: Ablen
kung, Umlenkung, Wendung). Anfang der sieb
ziger Jahre in den USA aufgekommen145, ist sie 
inzwischen zu einem beherrschenden kriminal
politischen Diskussionsthema in der westlichen 
Welt geworden, und auch in der BRD schießen 
sogenannte Diversionsprojekte wie Pilze aus 
dem Boden. Worum es dabei geht, wird über
wiegend wie folgt beschrieben: Ihr Anliegen sei, 
„die gesellschaftliche Bewältigung von Krimina
lität - vor allem der unter 18 Jahre alten Ju
gendlichen - außerhalb der Justiz und justiziel
len Instanzen vorzunehmen, bestimmte Krimi
nalrechtsfälle von förmlichen Verfahren abzu
lenken und über regionale Alternativpro
gramme der mehr informellen Sozialkontrolle 
(etwa solche der ambulanten Betreuung durch 
Mitarbeiter nichtstaatlicher Wohlfahrtsorgani
sationen) umzulenken.146 Nach dem Literatur
ideal orientiere Diversionspolitik „auf die Um
verteilung von Fällen aus den förmlichen 
Verfahren und stationären Sanktionen in infor
melle Prozeduren und ambulante Betreuung“; 
sie setze „nach polizeilicher Registrierung und 
vor Verurteilung des Delinquenten ein“ und 
ziele „auf den zur Verurteilung vorgesehenen 
Tatverdächtigen bzw. Beschuldigten“147.

Als Gründe für die Einführung bzw. den 
Ausbau divertierender Maßnahmen, die in der 
BRD hauptsächlich in Form von Weisungen zur 
Ableistung gemeinnütziger Arbeit, sogenannter 
Betreuungsweisungen, erzieherischer Gruppen
arbeit und dem Täter-Opfer-Ausgleich prakti
ziert werden, werden „neben den Entlastungsef
fekten für die Jugendgerichtsbarkeit selbst, vor 
allem die Vermeidung von Eskalationsprozes
sen, die in eine ,Vollzugskarriere4 münden kön
nen, angeführt, ferner die Sicherung des (relati
ven) Ausnahmecharakters des Vorbestraftseins 
und die Vermeidung von Überkriminalisierung 
und Überbewertung der Massen- und Bagatell- 
delinquenz sowie der Delinquenz jugendlicher 
Ersttäter“148.

Keineswegs zufällig ist es indessen, daß bei 
einer unvoreingenommenen Analyse des durch 
die Diversionsstrategie tatsächlich Erreichten 
auch von BRD-Wissenschaftlern eine tiefe 
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit kon

statiert werden muß. Ähnlich wie für die USA 
festgestellt, aus deren negativen Erfahrungen 
und Ergebnissen mit der Diversion149 die Prota
gonisten dieser Konzeption in der BRD Lehren 
zu ziehen und es besser zu machen verhie
ßen,150 erweist sich auch dortzulande Diversion 
nicht als Alternative, sondern als eine Ergän
zung oder flankierende Maßnahme zur frei
heitsentziehenden Sanktion.151 Trotz des beson-
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